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1. Woher der Pressewirbel 2009?

Im Frühjahr 2009 erschien das Buch von Daniel Schwander über das Zürcher
Handelsgericht und dessen branchenspezifische Zusammensetzung seines
Spruchkörpers. Der Klappentext des Buches bezeichnete die vom Zürcher
Gesetzgeber in mehreren Phasen von 1863 bis 2009 entwickelte und verbesserte
staatliche Handelsgerichtsbarkeit als „Kuriosum" in der Rechtslandschaft der
Schweiz und Europas.

Interessierte Kreise haben die Arbeit von Daniel Schwander - die politologischen,
justizsoziologischen und juristischen Fragen nachgeht - für ihre Zwecke
instrumentalisiert. Indessen orientiert sich die vorgetragene Kritik an der
deutschen Rechtsdogmatik, die im Schweizer Prozessrecht keine Stütze findet.
Die Schweizer Gesetze verlangen seit längerer Zeit im Rahmen des „mixte
System" den Einsatz der Handelsrichter als Fachrichter, was sowohl in den
Kantonen als auch nunmehr für den Bund gilt (Art. 6 ZPO-CH und Art. 8 und Art.
21 PatGG,BBI. 2008, 501).

Der Pressewirbel vom Frühjahr 20091 und vom November 20092 ist daher in
weiten Teilen unzutreffend. Er trifft eine staatliche Institution, die für den
Wirtschaftsstandort Zürich von grosser Bedeutung ist, was auch die
wissenschaftliche Tagung im Oktober 2008 zum Ausdruck gebracht hat, deren
Ergebnisse im Herbst 2009 veröffentlicht3 worden sind.

Um den Mitgliedern des Kantonsrates eine sachliche Information zu
ermöglichen, wurden der Justizkommission und den Fraktionspräsidien des
Zürcher Kantonsrats Exemplare der aktuellen Publikation zugesandt.

2. Wem dient er?

Wem dient der Pressewirbel? - Das ist die Frage. Die Kritik richtet sich zur
Hauptsache gegen die Erste Kammer des Zürcher Handelsgerichts: Banken und
Versicherungen. Dazu folgendes:

Das Zürcher Handelsgericht hat bereits vor Jahren in mehreren Präjudizien
bahnbrechende Entscheide in Schleudertrauma-Fällen erlassen. Das Gericht ging
dabei weder „wirtschaftsfreundlich" noch „konsumentenfreundlich" vor, sondern
liess sich in solchen HWS-Fällen ausschliesslich von Fakten und Gesetz leiten.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Klagen entsprechend gutgeheissen oder
abgewiesen werden müssen. Es handelt sich bei solchen Klagen von
Privatpersonen, die ausdrücklich das Handelsgericht wählen können, aber nicht
müssen, keineswegs um typische Konsumentenverfahren4, bewegen sie sich
doch in der Regel in Millionenhöhe. Eine Klage muss aber beweisbar bleiben.

1 Vgl. Tages-Anzeiger, 1./2. Februar 2009; SonntagsZeitung, 8. Februar 2009.
Vgl. Tages-Anzeiger, 9., 11. und 12. November 2009.
Vgl. ALEXANDER BRUNNER, Europäische Handelsgerichtsbarkeit, Bern (Stämpfli Verlag) 2009.
Vgl. BRUNNER/ REHBINDER/ STAUDER (Hrsg.), Zugang zum Recht / Jahrbuch des Schweizerischen

Konsumentenrechts (JKR) 1999 (506 Seiten).
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Dasselbe gilt für die Privatpersonen, die als Anleger gegen Banken klagen und
wiederum ausdrücklich das Handelsgericht und nicht das Bezirksgericht
wählen. Auch solche Prozesse sind keineswegs typische Konsumentenklagen,
da sie sich in der Regel in den Hunderttausenden oder Millionen bewegen.

Naturgemäss gibt es in beiden Kategorien einige unzufriedene Privatpersonen,
deren Klage das Handelsgericht gestützt auf Fakten und Gesetz abweisen
musste.

3. Wem dient er nicht?

Wem dient der Pressewirbel nicht? - Das ist die entscheidende Frage. Er dient
vorerst jenen - allerdings nicht allzu vielen - Privatpersonen nicht, die das
Handelsgericht weiterhin wegen dessen Sachkunde5 ausdrücklich anstelle des
Bezirksgerichts wählen wollen und hoffen, damit einfach und rasch zu einer
kostengünstigen Streitbeilegung zu gelangen.

Eine Abkehr vom Handelsgericht als Fachgericht wäre sodann eine ernste
Beeinträchtigung des Wirtschaftsstandortes. Alle Unternehmen, die heute ihre
Streitsachen den zehn spezialisierten Kammern des Handelsgerichts vorlegen
können, wären von der Beeinträchtigung betroffen.

4. Sachgemässe Fragestellungen

Soll also tatsächlich eine Errungenschaft des Schweizer Prozessrechts der
deutschen Rechtsdogmatik (gemäss Vorschlag Daniel Schwander) aufgegeben
werden, was in der Presse8 bereits angedacht wird? - Das wäre wenig
zielführend. Einerseits widerspricht dies dem nunmehr geltenden Gesetz und
anderseits lässt es sich auch sachlich nicht legitimieren.

Das geltende Gesetz (Art. 6 ZPO-CH)9 verlangt ausdrücklich, dass Schweizer
Handelsgerichte als Fachgerichte zu bestellen sind. An diese Vorgaben des
Bundesrechts müssen sich die Kantone halten, die für Streitsachen zwischen
Unternehmen ein Handelsgericht einrichten wollen.

Vgl. das geltende Zürcher Recht: Art. 60 Abs. 2 GVG; siehe Dokumentation: 1971:
Gesetzesvorschlag Regierungsrat 1971 - nach Empfehlungen und Vorarbeiten 1968/1969 - §55
Abs.2 = Bezeichnung nach Sachkunde mit der Begründung: „Der Verzicht auf die Kehrordnung
erlaubt eine bessere Rücksicht auf die Sachkenntnis der Richter". Dies wurde Gesetz:
Dokumentation 1976-2009 / Gesetz und Praxis: Vgl. noch heute geltender Art. 60 Abs. 2 GVG.

Vgl. dazu für viele das Beispiel: Dokumentation 1976-2009 / Gesetz und Praxis: Protokoll: „Ja,
das wollen wir.... ich wollte das Handelsgericht aufgrund seiner Fachkunde."
7 ALEXANDER BRUNNER, Zur Zuteilung der Handelsrichter nach ihrem Fachwissen, SJZ 2009, 321ff.

Vgl. Tages-Anzeiger, 12. November 2009: Vorschlag: Rückkehr zum Zustand vor 1963.
Dokumentation 2008: Art. 5 und Art. 6 ZPO-CH; die unterstrichenen Teile betreffen die

vorgesehene sachliche Zuständigkeit für das Zürcher Handelsgericht nach GOG (neu).
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Auch sachlich ist dies klar legitimiert. Die in Zürich bis zum Jahre 1962
gehandhabte Kehrordnung für Handelsrichter hat sich nicht bewährt.
Welchen Beitrag leistet (bei allem Respekt) der Seiden-Händler bei der
Beurteilung von Statik-Problemen am Bau; und welchen der Architekt bei der
Beurteilung von Finanz-Transaktionen? Schon im Jahre 1932 war JUSTIZDIREKTOR
HAFNER darüber informiert worden, cfass - wegen ofeser Kehrordnung - „mehr
Gewicht auf Expertisen10 als auf die Mitarbeit der kau fm. Richter gelegt" werden
müsse. Da das Gesetz von 1911 über das Gerichtswesen in § 86 Abs. 2 aber die
Möglichkeit der Zuteilung „wenn dies besonderer Sachkenntnisse wegen als
wünschbar erscheint", erlaubte, bildeten sich ab 1940 vorerst zehn
Spruchkammern, die ab dem Jahre 1963 ausdrücklich und gesetzeskonform nach
Sachkunde konstituiert wurden. Diese - gesetzeskonforme - Praxis wurde von
der Expertenkommission 1968 und vom Obergericht 1969 übernommen . Sie ist
seit 1976 die gesetzliche Regelung.

5. Empfehlung und Gesetzesvorschlag zu GOG 34 und GOG 37

Schon 18631 wurde die Handelsgerichtsbarkeit für Streitsachen zwischen
Unternehmen wegen der „Einfachheit, Raschheit und Billigkeit des Verfahrens"
sowie für „die Schlichtung verwickelter und ruiniöser Prozesse" vorgeschlagen,
1866 in das Zürcher Recht übernommen und hernach stetig optimiert. Die
Beilegung der Streitsachen zwischen Unternehmen erfolgt in den Audienzen
und Verhandlungen über einen Vergleich sachlich kompetent (Fachrichter/in) und
rechtlich korrekt (Oberrichter/in mitjuristischem/rSekretär/in).

Schon früh hat sich der Gesetzgeber aber auch über die Frage von Ausstand
und Befangenheit von Fachrichtern Gedanken gemacht. Diese Gedanken sind
heute wieder aufzunehmen und dem neuen Recht anzupassen. Die vorstehende
Empfehlung wird am Schluss der Dokumentation weiter begründet.

Zürich, 14./15. November 2009
Alexander Brunner

Dokumentation 1932: Protokoll der Beratungen zum Gerichtswesen vom 14. September 1932.
Dokumentation 1940/1941: Rechenschaftsberichte des Obergerichts. Dokumentation 1943:

Erstmals Abdruck aller zehn Kammer im Rechenschaftsbericht. Dokumentation 1962: Letztmais
zehn Kammern völlig durchmischt. Dokumentation 1963: Konstituierung des Handelsgerichts
Zürich als Fachgericht.
12 Dokumentation 1968/1969 und 1971 - §55 Abs.2 = Bezeichnung nach Sachkunde mit der
Begründung: „Der Verzicht auf die Kehrordnung erlaubt eine bessere Rücksicht auf die
Sachkenntnis der Richter".

Dokumentation 1863: Aus dem Bericht an die Direktion der Justiz.
Dokumentation 1897: Vorlage Subkommission (für das Gesetz 1911): § 65 Abs. 2: Ablehnung

von Handeisrichter durch eine Partei „ohne Angabe von Gründen". Dokumentation 1911:§84!
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6. Dokumentation

Handelsgericht
Wahl und Zuteilung der Handelsrichter

1863-2009

1863
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1866

Durch die Annahme des Verfassungsgesetzes von 1865 wurde u.a. eine
Grundlage für eine Zivilprozessordnung geschaffen und der Weg für die
Einführung des Handelsgerichts geöffnet. Das Handetsgericht wurde sodann
durch das Gesetz betreffend das Gerichtswesen im Allgemeinen von 1866 per
Anfang des Jahres 1867 begründet (Meier/ Rüegg, Handelsgerichtsbarkeit in der
Schweiz, in: Brunner (Hrsg.), Europäische Handelsgerichtsbarkeit, Bern 2009,
41).

1874
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1897
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Bestandl der Ctorlelxte.

i.1 •••'.. "^

^•^^"

G. Das Handelegerioht.

§ 59. Der Kanfcon hat ein Handelsg-erichfc. Dassolbe bestellt
aus zwei Mitgliedern dea Obergericlttes und dreissig kauf"
mitnnischea Kichtern,

§ 60. Das Obergencht bezeichnet die zwei Mitglieder dieser
Behörde, welche dem Handelsgerichte angehören sollen, und
wählt aus ihnen den Präsidenten.

Es bestellt; aus seinen Kanaleibeamten die Kanzlei des
Handelsgoriohtes und ernennt für die rechtskundigen Mitglieder
zwei Ereatzmänaer aus den Mitgliedern des Obergeriohtes.

. § 61. Die kaufmännischen Richter werden durch den Kau-
tonsrat gewählt aus einer yon der KommisBion für das Handels-,

; Fabrik- und Gewerbewesen gebildeten Liste von zweifacher Zalil
; der zu besetzenden Stellen.

§ 62. Zur Wahl dürfen bloss Stimmberechtigto vorgeschlagen
werden, welche im Handelsregister eingetragen sind und seit
mindestens fünf Jahren ein Handelsgeschäft betreiben, oder, so-
fern sie nicht im Handelsregister eingetragen sind, wahrend

,: mindeatens zehn Jahren ein Handelsgeschäft; betrieben haben.

j § 63. Die Amtsdauer eine» lcaufmannischen Ricliters be-
tr&gb sechs Jahre. Die Integralemeuerungswahl findet; jeweilen

; mit derjenigen des Obergericlites statt.
; . Die aus dem Obergeriohte gewälilton Mitglieder und JSrsatz-
männer werden alüähriich bei Bestellung der Kammern dee

; Obergerichtes mit Wiederwählbarkeit erneuert.
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§ 64. Das Amt emes lcnudnänniaclien tlichtors kann nüi*
aus erheblichen Gründen abgelehnt oder vor A-blauf der Amta-
dauer niedergelegt; werden. Der Kantonsrafc entschcidot dieafalis
nach Binholung eines Gutachtens der Kommission für das
IIandels-, Fabrik- und ^ewerbowesen und des Handolsgeriolites.

§ 65. Das Handelsgerioht wird mit sswei Mitgiiedorn des
Obergerichtea und fünf kaufmännischen E-ichtern besetzt,

Jede Partei isfc berecUlgfc, zwei kaufmänniaohe Biohter ohne
Angabe von Gviinden abzulehnen; eine diesfällige Erklärung
muss jedoch spateatens vier Tage vor der Hauptverhandlung
abgegeben werden. Im Falle des § 107 steht; os den Parteien
frei, zu verlangen, dass das Geriolit für den betreffenden Fall
bloss nu8 einem Mitgliedo des Obergericlits und vier kauf-
mftnnischen Richtern bestehen solle. Jedo Partei ist in einem
solchen Falle berechtig-t, vier lcaufmannischo Richter olino An-

gäbe von Gründen abzulehnen.

§ 66. Die kaufmännischen Richter wechseln alle vier
Monate in einer durch das Obergericht zu beatimmenden Kehr-
Ordnung.

Es können jedoch auch Mitglieder ausserhalb der Kehrord-
nung einberufen werden, sofern die im Amte stehenden M-it-
glieder verhinderfc sind oder abgelehüfc werden, oder wenn dies
besonderer Sachkonnfcnisse wegen als wünsohbar erschoint. Auf
Beg-ehren einer Partei sind wenigsten» zwei Fachleute, welche
für die Beurteilung der zu entscheidenden Streiteache epeziolle
Pachkenntnis besitzen, einzuberufen.
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G. Das Handelagerioht.

§ 72. Das IIandelsgericlit besteht aus s&wei oclor mehr M K -
ß'Uederu des Oberg-eriolites und dreißig: kaufmännischen Riclitern.

Der Kantonsrnt ist befug-fe, die Z&M der ka.uftnnnnischett
Kichter im Bedürfnisfall zu erhöhen.

§ 73. Die dem Obergerxcht ang^ehörigen Mitglieder dos
IIandele^erxchtes und die erforderlichen StcllveriretGr werden
vom Obergerioht g-leicli%eitig- mife der Bestolliuig- der ICnmmertt
gewählt. Aus der Zahl dor ersteren. besieichnefc es den PraHi-
denten und einen oder mehrere Visseprasidenfeen.

§ 74. Die kaufmfi-nniachen Riohfcer •werden durch den Kai i-
tonarat gewählfc aus einer von der Komnussion für das IIandel.s-
weaen greüildeten leiste von zweifacher Zahl der zu beset-zendcn
Stellen.

Zur Wnhl dürfen bloß Stimmbereciitigtc vMrgcscliIngon
werden", welche Inhaber, Leiter oder Prokuriston einos <^"delf<;

gescii&ftes sind, oder wahrend mmdcBtens zehn Jahren eine

solcho Sfcelle bekleidet hnbon.
§ 76. Die Aintsdnucr der knufmnnniachen Ricbter betrn&t

Bocha Jn.hre7 Die Gesnmterneiterungswnlil fiiidefr jcwcilon mit
dorjenigon (los Oborgwichfces afrnfct.

§ 76. Das Amt eines knnfmnnmachon Ricliicr» hnnn nur

nxis erhebUchon Giründon nbgolehnt oder vor Ablnuf <lor Awts~
dauor' niedcrgelegk werden. Öer KantonBrat; entachcidet Itieruber
naoh'JSmholung von GKitncbten der Korn miRsiun für rtns Ilnndcls-

wosen und des Prnsidenten dos Handelsgericlitea.
§ 77. Dns Hamlelsg-ericht hat aoinen Amtssify. in Züticli.

§ 78. In die %UR<-andigkoii des ITQndelsgoriclite.s fallen :
l. Alle Zivilpfozesae zwischen Personen, welche im Schweixe-

riechen itnndelaro^istcr ein&efcrngcn sincl, sofern der »trpit
sich nuf dna von doin Beklagten betriebene ficwerlie odci
nufHamlelBVorIiHUniH.se übeflmHpt bey-ielit und flcr Stroi^-

wert die Summe von 1000 Prnnkcn llbcirsteisfr;

2. ohne Rücknieht auf den Stvoitwert und die Eintrnsung der
Parteien im Soliwcizorisohen Ua.ndclsregistcr n UR durch
die Bundes^cscfeze betreffend die JSrfindunsHpntente, die
gewcvblichun Muster und Modelle und die Fnbrik- und
I-tandelsmnrJcon vorgesehenen Zivilklngen, vorltolialtlicli

ihrer Vovbinrlung- mit der Strnfklage.
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§ 79. Sind zwar die Vornussct'/.nngen des % 78, Ziffer l
vorhanden, wh aber blos der Beklag-te ini Schwcizeriscben
HandelBi'cgister eingofcragen» so hat der Klngor zwiKflien Bexirks-

gerichfc und HnndelRg-ericht die ^Vn-Iil.
§ 80. Jede« I^echt8f?eachäffe einer im Schweizerisciien Han-

dßlRvegisfcer eingetragenen Person g-ilfc im Zweifel als Handcls-

gescbäffc.
§ 81. Kommen in einem Hanclolsprozeswc Stroitp unkte

vor, welche nichfc auf HnndelsvorhaUinsso Bezug lml»ei», alter
mit dorn eigcntliclien Handclsprozessc zusammonlKin^cn, so ent:-
scheidet darüber ebonfnll» dna Hnndelsg-cricht;. Umgckclirt ent-

scheiden die ordentlichen Gerichte auch diejenigen mifc dem
ordentliolien Zivilprozeß %u8ammenhftng;endcn Punkte, welche
sich nach §§ 78 und 79 ala Hanrlclsanclio darstollcn.

§ S2. Mit ZuBtimmung- beider Parteieu -können Sh-eUb?-
keiten, welche naoli §§ 78—81 an das Handelsgericht gehören,
auch an das Bezirksgencht gebracht werden. Es sind daher
IIdndelssachen, welche bei letaterem anhängig gemacht worden,

l,l^r J?^tm -an ^a8HandeI8gerichfc au weisen, wenn der Beklagte
die Einrede der Uinaustftndigkeit erhebt.

§88, Handelsstreidgkeiten im Befcmge von über 1000
Pranken, die nichfc unter die Bestimmung-en der §§ 78 und
79 fallen, können von den Parteien auf dem Wege der Ver-

cinbarung statt an das Bezh'kegerichfc an das Handelsgencht
gebracht werden.

§ 84. Das Handelegericht wird mit zwei Mitgliedern des
ObergerichtoB und fünf kaufmanmBchen Itichtern besetet.

Jedo Partei ist borecht;igt, zwei kaufmanmsohe Richter ohno
A.ugabe von Gründen abzulehnen; die Ablehnung muß jedoch
spätestens fünf Tage vor der Hauptverhandlung erklärt werden.
Sind kaufmännische Mitglieder des Oeriolites am Erecheinen
verhindert, ohne daß sie rechtzeitig durch andere ereefczfc werden
konnten, so genügt die Mitwirkung von drei solchen, sofern die
Parteien damit einverstonden sind.

§ 85. Die Bestimmungen der §§ 37 und 38 finden auch
auf das Handelsgericht Anwendung'.

§ 86. Die kaufmännischen Richter wechseln in einer durch
das öbergericht zu beBthomenden Kelirordnung.

Es. können jedoch auch Mitglieder außerhalb der Kehvord-
üUDg oiüberufen werdon, sofern einzolne AIitg-lieder vcrhinderfc
sind oder abgelehnt werden, oder wenn dies besondorcr ^fwh-
konntnisse wegen als wüuschbar erscheint;.
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1932

..•). •W

,|;o»m|.s.sion für Beyatmig 4es &esetss©s ..über Aas ßerichtswesen

,,„;,:. l • ... ,. allgeaeinen eto*

[ ... - .' - ,. . • •,-. .' . , y.3" 0^.,0-.lC..O.,l l . . , < .,

^., der 4. Sitzung, Mx-btwoch, den 14.. Septem'ber .1952, in Zürich,

.. ££ägen%^ vollzählig, entsohuldigt Dr. Moosbergey, . -

;,,, ferner aawesen^ JuaiissdiKekiöy Dr, Hafaer.u, I»r* Nägeli.

^. XoMte, Dr. Weis flog, Seleretariat i.y,; S.j. &raf.

m.^im^ 2.50 mir,

...V e rh aad lung.e n » . . ..

************

i 84, Dr. Oülil. Je grös'ser die Zahl der 'fcauftaämxxsohen BAohter

iat, wnso grösser die 2sto der ZufaHsen-tsoiiaide.. : Me Haadels-

fcanaaer wird 'be^ni ragen, die Zahl der T)eJliau2siehenäeix «kau.faänni-

sehen Rxohtey wi-t; ctrei Ms fönf aagugetzen und '' ©s den Parteien

sau U'berlassen, Erhöhung auf fünf zu verlange».. Ich 'beantrage,

allgemein nur drei eiM.ssusetzen. '• '

2)r*.v,.I!an&L Durch Ansetzung einer generellen Zahl von nur drei

feau.fiaäM.nAsche» Riohiern lcaim eine Meine Veretnfachwig getrof"

fen werden,
^

Dr, JBu^stey^ Mit Aea Haudelsgerioht kömite gesagt weräen "dyei

kaufmännische Bichter, sofern eine der Parteien nioMt die Zu-

zietoxmg von fünf lcau.äa. Biohtern. verlaaagt»,

St&ejsgting.srat u.r. Hafner. »aoh Mitteilungen eines langjährigen

Geylchtssohrelbers am Hanälels ge rieht wird mehr &ewio5'ii auf Ex"»'

perbise als auf die Mitarbeit der kau&i. Biohter gelebt;.

Die Koffiffilssxon_einig-t; sich nach Fallenlassen, des Antrages Dr.

Q-uM auf die Fassua^: "Bas Handelsgerioht wird mit awei Mitglie"

dem des Olsergerichtes unA dyei "bis fUnf kaUAa, Riohtem IsQSötiS'fe.

Jede Partei ist berechtigt, die Besetzung mi'fe fünf MAtgUeaem ssu

verlangen." Aüsaiss ß ^ave.ränder-fc.'

Schluss der Sitsäimg; 5 1/4 Uhr», Vertagxmg; 21. Sep-b.^, nacten.
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1933
Y.^.?:.'?^K?. ^e.l\-.K.Olx"llt?-9ioxx*J1.

vom . . . Mtirs". 108»-

0- e » e -fe %
ixbor (lio

A.ltilxaAoruTttig- 'ttfsss Oos«t%es -vom 2». «ia'xxtx»«* A«JJi.A to«»tyolY«m<l

da.» aerifelitowesen In* iall^'c>xit«lxxoxi x»xx<l tl<e>» Oosütss.os von»

18. A.ywil l-^tH l»©<;ron?«mA flföix %l^lli»x*<>%<i0.

(Vo:m ««...•)

^ 78. In dt« SSnattbrdi^kföH dßis Hnndels^orichioa jfftllen:
l, allo S'iivilpvo%<mo »wischen Persone«, welclm ixn

Sehweisseyiiselxon Maiidelsyeg'ister oln^otraft'en sind, so-
fern der Streit eicsh anf da» von dem Bold«^('en bet,rie~
boixö Oewerbe oder auf HftndelsvefhUlhiisso ülicrliaupt
toe%uaht und der Strettwert die Bumine von Fr, 8000.— j
iibersteiiKt;

2< ohne l^ücksiolit auf rion Siroifcwert und die lömtrag'img'
<lor Parto.t.eix im, aeliwei^ftrtwohen Ha.iMlolHreß'iiiRier alle
durch die BnndeB^ßftofcso betx*effend die Krfindnft^g-
patmito» die g'owwblichen MnRter und Morlello vind die
Pabröc" nml Handolsmarken vox'^esettenen %<vi1kla^en«

vorbehäHlieh ihrw Yerbinrtmnff mit dför 8<;fajE'l<ln^e.

^ 70, Sind %w»,r die Vorait«Roty<tin^oti <l<m ^ 78» %i?ei* l,
voiAnndeM, !«fc nbor bloß <Ier Boklag'ie im Beliw<>l%ori«ohexi
TIaiidelsro^iRicr om^otrn^'en, so lini; der Kluß'o}.' y.wiselioi) Be"

mrkHgwieht: in»d Hanäel»a"förHA<- clte Wahl.
Jfemcrt« h«(. il» Hn.nrteiBsaoiien .iedm* KJIIig-er (lie Wahl %wi"

schon Bewirk 8^'ericht vtnä HaiKlelsg-erktht;, wonn der Beklaß'to
i-n einem düm Schwei?sorJii»clien Handßljsrc^istef ont.sprechen-
dexi ÄMsländiBehen Bojs-l.ster o.ing'efcrn.^orx ist odor nn aeinem

ansIändisolKm Wohnsitee ßoiist riaebwel8l>ar u Is 3;<aufnumn
erilfc.

^ 83, Ha.ndelsstreitt^lceiton hn Strcitwert von über 2000
PMmlce», .die .meht nnier die Besthnmung'en <ler <§4 78 mtd 79

fallen, .kömnm von den Parteien auf rietn We^e der Vevejti-

1>arim^ statt an dns Be%irksfiroric}it an <ln« IlniKlels^ericlit
ß'elmichfc wordwn.

^ 84* Dias Hanclelsg-ariülifc wir«! mit %wföi MHg?lK'dorn des
Oberg-eriehte?? wul nnch Aiiordnim^ deN PrN^Kientoit xnlfc
drei bi» l'tinl* lcnirfrinantiiachen RSehtern Ixlsset%i. .Tode Pnrtel

ist bereehtig'fc, bis npfttesienB fiinf Tag'e vor der Kmipfcver.
hcmdlnng- dio B«8öt%nHg' mit fllnf ka.iifmii,nni»<ilien Biclitern
%u verIa.Mß-en.

Jede Partei ist hereehtig't, %wei kattfirtit.nnisHcIio Bichtoy
olmcs Aim'n.bo von Britndon ab%nlehnen? die A1>tehutzxi^ muß

S£?wS^teüs fttnf T^° vor der Bta^iverh^ndlm3?E
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1933-1963
Kammerbildung am Zürcher Handelsgericht

Gemäss Rechenschaftsberichten an den Kantonsrat (Parlament)

Hundertdritfer '•'—-—^

Rechenschaftsbericht
des Obergerichtes und dies

Kassationsgerichtes

über das lahr 1933

6. Das Handelsgericht,

Der Beatand des Handelsgeriehtes änderte sich im Berichtsjahre
msotem, als an die durch Rücktritte Im Torjahre freigewopdenen
Stellen als Handelsrichter gewählt wurden H. Reutener, Direktor der
Schweiz. Treuhand-Oesellschatt, Joh. Rudin, Geschäftsleiter des Le-
bexismittelveretos Zürich, und Alb. Sulzer in Zürich; letzterer ver-
starb bald nach der Wahl; die Ersatzwahl erfolgte erst im Jahre
1984, wie auch -diejenige für den Handelsrichter Albert Wettetem,
welcher auf Grund gestellten Gesuches des Amtes entlassen wurde.

Die Oeschäftslast ging im Jahre 1938 etwas zurück, indem die
Zahl der Eingänge und der zu behandelnden Prozesse um 28 bezw.
37 gegenüber dem Vorjahr abnahm. Die Zahl der 241 Erledigungen
verteilte sich ungefähr gleich auf die beiden Abteilungen (A 123 mit
34 urteilen, B 118 mit 25 urteilen); die pendent geblieBenen Pro»
zesse verteilen sich 37 auf Abteilung A, 56 auf Abteilung B.

Die Ar'beit erlieischte 78 Sitzungen (A 43, B 35), von denen 35
(A 22, B 18) gansstägige waren, nicht gereßhnet die regelmäßigen
Merenten'audierusen und derjenige Teil der Beweisverhandlungen,
welche vor einer Abordnung des Gerichtes erfolgten. Die dureh-
schmtüiehe Prozeßdauer hat eine weitere Reduktion erfahren. We-
seatlich zuriickgegangen ist die Summe der Streitwerte der m be-
handelnden Klagen und entsprechend auch diejenige der Oerichts"
gebiihren.
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Hxmdertzehnter

Rechenschafisbericht

des Obergerlchtes und

des Kassaiionsgerichtes

über das Jahr 1940

C. Handelsgericht
I» Allgemeines,

Der Bestand des Handelsgerichtes an kautmäxmlscliien Biehterni
hat sieh im Berichtsjahr durch den Tod der Handelsriehter Alfr..
Ammann und D. Thurnheer um weitere %wei vermindert und be"
trägt nur noch 80 Handelsrichter, die zu Beginn des Berichtsjahres.
,m 10 Kammern em^eteilt'wurden, damals noeh mit 2~üBerzähligea
Mitgliedern. Die zugeteilten drei Obemehter verteilten die Geschäfte
in der Weise» daß der Handelsgerichtspräsident Dr. Blaß die JECam-
mem der Abt. A, sowie die Banltemiaehlaßbehörde präsidierte und
als Kon&ursrichter für Banken amtete, Tizepräsident Dr.
als Vorsitzender der Kammern der Abt. B die Prozeßleitung be"
sorgte, während als zweites juristisches Mitglied der Abteilung A
Obemchter Dr. Früh amtete und m der Abteilung B die Ober-
riohter Dr. Blaß und Dr. Früh abwechselten. Yon den neu einge-
gangenen 89 Prozessen wurden 59 der Abt. A, 80 der Abt. B zuge»
teilt, so daß mit den Pendenzen die erstere 98, letztere 69 zu be-
handeln hatte; die Brledigxmgen verteilten sich wie folgt: 69 mit
29 Urteilen auf die Abt. Ä und 40 mit 12 urteilen mi die Abt. B;
von den 55 Pendenzen entfallen demgemäß 26 auf die Abt. A und
29 auf die Abt: B.
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I-tuxzdert&lfter

Reclnensclnafisbericlii

des Ober^ericliies i»xid

des Klassaitoti.s^eriAtes

töber das Jalir 1941

CL Handelsgericlit.
X. AJlgemeixies.

Die am 7. Juli vom Kantonsrat vorgenommenen Emeuerungs.
wählen der Mitglieder des Obergeriohtes und der kaufmännischer
Rlch-ter des HandelsgerioMs haben die ZnaammenseteUBg des Han"
delsgeriohts in erheblichem Maße verändert. Die Zahl der kauf man"
trisohex), Biolxter ist änroh KatüLtonsratsbescliIuß voim 18. Mai von 6C
auf 60 Termmdert woräea.

Von den am Sohlusse der Amtsdauer amtenden 60 lEaxifmän-
tuschen B.icb.teru. stellten sich 88 für eine Wiederwahl %ur Verfü"
gung und wurden wieder gewählt, während 12 (Dr. A. Baur, Dr.
Paul Blumer, G, A. Bttrke-Hufoer, (Gottfried. Heß, Mtax Itschner, Ar"
fhur KnechtM, Bugen Knüsly, Dr. Briel-i Köhler, H. Kiedermann,
Brnst Oßwald, J. Peter, Jaeq. Tschudl) eine Wiederwahl ablehn-
ten und durcsh Karl Asal (Spedition), Oius. BianeM (Stidirüoh.te
und Koloaialwaren), Jakob Bruxmer (Elektr.-Industrle), Otto P©n"
ner (üeberseehaadel). Dr. Ernst BLud. Froelieh (Yersicherung),
Hermann Ooßweiler-Böhler (Baumeister), Oeorg Keller (Kohlen-
haadel), Hermann Kuoxd (Spedition), Dr. Albert Sehmld (Apothe-
ker), Emil Sohoblxxger (Weinhandel), Rud» Stammbaoh. (Banfewe-
sen), Hugo Stäubli (Maschineningenieur) ersetat -wurden. H. Kuoni
und K. Stammbaeh erklärten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit den
Rücktritt; die Brsatewahl wurde im Beriolrtsjialir nicht mehr vor-
genommen.

Handelsgerlohtspräsddent Dr. Blaß und. Yizepräsident Dr. Qeß".
ner traten altershalber als Mitglieder des Otoergeriohts ssuiriiolc und
schieden daher mit Bnde Juli aus dem Haaadelsgericht aus. In sei-
ner konstituierenden Sitzung wm 12. Juli hat das Obergerioht
Oberrichter Dr. Früh s&um Handelsgerißhtspräsidenten gewählt und
die Oberrichter Dr. v. Wyß und Dr. Wolff als weitere j-arlstische Mit-
glieder ins Handelsgerleht abgeordnet. Im Hinblick auf die Ab-
nähme der Cäesehättslast ist die Zweiteüung des Handelsgerichts
(Afoteilungen A und B) auigeliqben und ^^•^Qy'''^^'"u'Q^^glllllYj^
Präsidenten Umgang geaömnien'""worden, so daß der Präsident nun-
mehr in allen %ehn,Xammem den Vorsitz fülirt, während die bei-
den weiteren jürfsüäctiea Mitglieder In der Teilnahme an den Sit-
ssungen abwechseln. Die drei ins Handelsgericlit abgeordneten Ober-
richte.r bilden, gemäß Koastituierungsbesohluß vom 12. Juli s&u"
gleich die IV. Kammer des Obergeriohtes, welcher u. a. die Be"
handlung der in die Zuständigkeit des Obergerichtes fallenden
Nichtigfceitsbesoliwerden in Zivllsachen übertragen ist.

Die vier Handelsgerichtssekretäre (im Beriohtsjahr Dr. Bühler,
Dr. Hirzsel, Dr. üsteri und Dr« Büdy) amten Migleloh als Sekretäre
der IV. Kammer des Obergerictates,
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l:toe.'h.<msül».titt^l»er.ielit

Am»

01> e :r ge ::r i. e 11 t e
•nsad d««

M...»ii.»»iittAox».eg'erie]l;».teiSs

it.X»ex* <).tw .Talw X»A8

•^ Erstmaliger Abdruck aller Kammern ^-

E. Handelsgerielit

Drei Mitglieder des Obergerichtes, vom Obergeriehte %r das Amts-
jafar 1944 gewählt."

Oberrlchter ur. Früh, Präsident.
Oberrichter Dr. Heußer.
Ofo.errichter Dr. Woltf.

Sekretäre; Dr. Hirzel, Dr. üsteri, Dr. Koradi und Dr. Rildy.

50 baufmäxmisehe Mitglieder» vom Kantonsrate für die im Jahre
1947 ssu Ende gehende Amtsperiode gewollt (Beseteuag von 10
Kammern): .

l.Kammer
Bianohi, Giuaeppe, Ztelcli (Südfrtehte und Kolonialwaren).
Keller, Georg, DireMor, Zürich (Kohlenhandel).
Quidort, Ernst, Wiaterthur (Drogeriewaren).
WehrH-Brnst, Hans, Zürich (Sexdeatabrikatioxt).
Weideli, Hermann, Architelct, Ziürieh (Areh. und Baugew.).

2 . Kamm e r
Penner, Otto, Küsnacht (üetberaeehandel).
Frete, Hans, Zürich (Buchdraokwei).

Hotmaxm, Hermaxm, Dr.» Zürich l (Treuhand« und Keväsxonswesen).
ScIioeller-Meyer, Walter, Zürieh (Wolle).
Selrwarssexifoach, Hans, Dr. ThalwÜ (Seide).

3 . K a mm er
Baumaxm, Brust, Zürich (Holz;).
Beglinger, Ulrich, Winterthxir (Bauge-werbe).
Ernst, Karl, Wintexthur (Lebensmitfel).
Matosgi-Sulaer, Kuäolf, Direktor, Wmterthur (Masehinexx).
Pfeiffer, Jean Hemd, DireMor, Zürich (Bantewesen).

4 . K a m BEI e r

Anderes, Karl, Wiüterümr (Meroförie).
BiUiler, Karl, DireMor, Winferthw (Bankwesen). .
Fehlmann,JIemrich, Dr.» DireMor, Winterthur (VersicheTOngea).
Sya, Max, Zürich (Baumwollgamhandel).
Weber, Prit%, Direktor, Winterthur (MascfalBenbau).
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8. Kamm er

Asal, Karl, Direktor, Zürich (Speditiou).
Gsctwrad, Fritz, Direktor, Zürich (Automobilindustrie).
Müller, Hartmann, Zürich (BamxwoUe).
Reutener, Hans, Oberrieden (Treuhand- nnd Revisionswesen)*
Budin, Hang, Zürich (Lebensmittel).

6. Kammer

Piedler, Max, Zürich (Sdmhwaren),
Schmid, Albert, Dr., Winterthur (Apotheker).
Sehobißger, Emil, Wixxtertlmr (Weinihand.el).
Stehli~Bemet, Oskar, Zürich (Kwastverlag und Export).
Zoelly, Charles, Dr., Ztirich (Bankwesen).

7. Kammer

Honegger, Otto, Wald (Spmnerei und Weberei).
KoeUi&er, Gottlieb, Ing., Zürieh (Biete. Licht- und Kraftanlagen).
Weber, Heinrich, Dr., Zllrich (Treuhaad- und Revlslonswesen).
Zwxeky, Ernst, WaUiseUen (Seiden&wirnerei uad Pärfoerei).
Yakant.

8. Kammer

Bmimer, Jakob, Direktor, Zürich (El.-Industrie).
Moser, Jakob, Direfetor, Mrieli 6 (Maschmenmdustrie).
Näf, Kobert, Winterthur (KolonialwareH).
Tschupp, Albert» Wetsdfeon (Automobilbau).
Wespl, Heinrich, Wmtertto (Mtillerei).

9. Kammer

Bischoiberger, Ernst, Direfctor, Züricli (Spedition).
Ooßweiler-Böhler, Hermann, Zürich (Baumeister).
Hofammann, Albert, Zürich (KauMmiisches Büdungswesen).
Pestalozzi, Rudolf, Zürich (Metallwaren).
Sträuli-Ganzoni, Bmfl, Wmtertlinr (Chem. Industrie).

10. Kammer

Porster-Schwarzer, Otto, Zürich (Teppichhandel),
Froelich, Ernst Budolf, Dr., Direktor, Zürich (Versiehemng).
Hegetschweiler, Otto, Dr., Zollikon (Bankwesen).
Oetiker, Heinrich, Zürich (Arch. und Baugewerbe).
Stäubli, Huga, Zürich (Maschmeningenieur).
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-^ Letztmals gemischte Kammern ^-

III. Handelsgericht
Fünf Mitglieder des Obergerichtes, vom Obergerlchte für das Amtsjahr 1963
gewählt:

Obemchter Albrech.t, Präsident.
Obemchter Olattfelder, Vizepräsident,
Oberrichte-r Pfister, üsterj und Rubel.

Sekretäre: Ziegler, Bscher, Ernst, Müller und Bieuler.

50 kaufmännische Mitglieder, vom Kantonsrate für die im Jahre 1965 zu Ende
gehende Amtsdauer gewählt (Besetzung von 10 Kammern):

l. Kammer

Hafter, Martm F., Kilchberg (Arcliitektur und Baugewerbe).
Heizmann, Bdwin, Zürich (Drogeriewaren).

Keller, Georg, Zürich (Kohlenhandel).
Sutter, Walter, Zürich "(Kolomalwaren).

Weil, Simon, Zürich (Seide).
2. Kammer

Britter, Brmt, Zürich (Buchdruclcerei).

Hofmarm, Htermann» :Dr.» Zürich (Treuhand- und Revisionswesen;.
HCürHmarm, Max, Thalwil (Oberseehandel).
SchoelIer-Meyer, Walter, Zürich (Wolle).
Schwar^enbach» Hans, I>r., Thalwil (Seide).

3, Kammer
Dübendorfer, Priedrich, Bassersdorf (3Lebensm!tt©JI).
Früh, Poter, Ur., Zürich (Baafc).
Heinzelmann, Maus, Bffretxlcon (Maschinen).
HConegger, FIemrich, Rüsohlifcon (BEolz;).
Müller, Carl, Wmterth^r (Bau^ewerbe).

4. K, a mm er

Böller, Max» Turbenthal (Spinnerei und. Weberei).
Hotz, Willi, Zürich COa-meiAcmfelctjton xxnd Stoffe).
Hug, Peter, Dr., Zürich (Bank).
Liechti, Bugen, I>r., Zürich (Versicherung).
Staudt, Bugen, Winterthur (l^aschinen).
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5. Kammer

Oschwind, Pritz, Zürich (Automobile).
Morf, Jakob, Zürich (Brauerei).
Naegelx» Ernst, Zürich (Spediäon).
Viel, Jakob, Br.» Zürich (Treuhand- und Revisionswesen).

Zimmerli, Hans, Zürich CBaumwolle).

6* Kammer

Baeschlm, Ernst, Dr., Wmterthur CPharmazeutik).
Baumami, Max, Zürich (Verlag).

Hanselmann, Johann, Zürich (Wemhandel).
Sträuli, Aldo, KIoten (Sportartikel).
Zoelly, Charles, Dr., Zürich (Bank).

7, Kammer

Btter, Karl, Dr., Zürich (Trenhand- und Revisionsweson),
Keller, Karl, Gibswil (Weberei).
Landolt, Max, Züs-wh (Elektrotndustrie).
Ltithi, Otto, Gattikon (Wolle).
Wiräb, Hans Conrad, Zürich (Seide).

•8. Kammer

Brunner, Jakob, Zürich (Elektromdustrie).

HaNützeI, Albert, Dr.» Winterthur (Müilerei).
Naef, Robert, Winterthur (Kolonialwaren).
Peter, Xobert, Zürich (Maschmen).
Schmidt, Robert Alfred, Dr., Zürich (Automobile).

9. Kammer

Baumgartaer, Walter, Zürich (Kaufmännische Bildung und SteUenvermitt]ung).
GoßweiIer-BöhIer, Hermann, Zürich CBaugewerbe).
Hardmeier, Bmst, Dr., Tlialwll (Chemische Industrie).
Kuoni, Konrad, Zürich (Spedition).

Salzmami, Fritz, Dr., Zürich (Maschinen).

10. Kammer

Oortoi, Carlo, Zürich (Teppichhandel).
Hegetschweiler, Otto, ur., Zolliton (Bank).
Meier, Robert, ZoUilcon (Versicb.erung).
Oetiker, Heinrich» Zürich (Architelctur).
StäubH, Hugo, Horgen (M.aschinen).
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-^ Erstmals fachkundige Kammern €•

III. Haadelsgericht
Fünf Mitglieder des Obergerichtes, vom Obergerichte für das Amtsjahr 1964
gewählt:

Oberricfater Alforecht, Präsident.
Obemchter Olattfelder, Vizepräsident,
Obemchter üsteri, Rubel und Bachmann.

Sekretäre: Ziegler, Escher, Ernst, Müller und Bleuler.

50 kaufnaännische Mitglieder, vom Kantonsrate für die im Jahre 1965 zu Ende
gehende Amtsdauer gewählt (Beseteung von 10 Kammern):

l. Kammer: Banken und Versicherungen

Früh, Peter, Dr., Zürich (Bank).

Hegetschweiler, Otto, Dr„ ZoUlkon (BaA).

Hug, Peter, Dr., Zürich (Baak).
XJechti, Bugen, I5r., Zürich (Versicherung).
Meier» Robert, Zollikcm (Versicherung).
Zoelly, Charles, Dr., Zürich (Banfc).

2. Kammer: Revisions" und Trenhanäwüsen

. Btter, Karl, Dr., Zürich.

Hofmami, Hermann, Dr., Zürich.

Viel, Jakob, Dr., Zürich.

3» Kammer: Baugew'erbe und Architektur

GossweiIer-Böhler, Hermaaa, Zürich (Baugewerbe).

Hafter, Martin F., Kilchberg (Architektur und Baugewerbe).
Müller, Carl, Wiaterthur (Bau.gewerbe).
Oetiker, Heinrich, Zürich (Architektur).

4. Kammer: Chemie» Pharmazeutilc, Drogerie

Baeschlm» Brust, Dr., Wmt&rthur (Pharmazeutik).

Hardmeier, Ernst» Dr., Thalwil (Chemische Industrie).

Heizmann, Edwin, Zürich (Drogeriewaren).

Wirth, Hans Conrad, Zürich (Ing.-Chem.)
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5. Kammer: Lebens" und Genussmittei-Industrie und Handel

Bablüfcsel, Albert, Ur., Winterthur (Müllerei)
Hanselmann, Johann, Zürich (Wein)
Morf, Jakob, Zürich (Brauerei).
Naef, Robert, Winterthur (Kolonialwaren).

Sutter, Walter, Zürich (Bananen).

6. Kam.mer: Maschinen" und Blektroindustrie

Gschwind, Fritz, Zürich.
Landolt, Max, Zürich (Eleteomdustrie).
Peter, Robert, Zürich (Maschinen).
StäubH, Hugo, Borgen (Maschmen).
Staudt, Bugen, Wmterthur (Maschinen).

7. K-ammer: Erfinderpatente

Hemzelrnaim, Hans, Effretllcon (Maschinen).

Salzmann, Fritz, Dr.» Zürich (Maschmen).
l Vakanz.

8. Kammer: Übersee« und Grosshandel und Spedition

Dübendorfer, Friedrich, Bassersdorf (Lebensmittel).
Hörlimann» Max, Thalwil (Überseebandel),
Keller, Georg, Zürich (Kohlenhandel).
K-uoni» Kxmrad, Zürich (Spedifion).
Naegelx, Ernst» Zürich (Spedition).
Zimmerii, Hans, Zürich (Baumwolle).

9. Kammer: Textilmdustrie und -handel

Böller, Max, Turbenthal (Spinnerei und Weberei).
Gorini, Carlo, Zürich (Teppichliandel).
Hotz, Willi, Zürich (Damenkonfektion und Stoffe),
Keller, Karl, Oibswil (Weberei).
Lüthi, Otto, Oattjkon (Wolle).

Schoeller-Meyer, Walter, Zürich (Wolle).
Schwarzenfoach, Hans, Dr„ Thalwil (Seide).
Weil, Simon» Zürich (Seide).

10. Kammer: Verschiedene Branchen

Baumann, Max, Zürich (Verlagswessen).
Baumgartner, Walter, Zürich (Kaitfm. SteUenvermittlung).
Briner, Ernst, Zürich (Verlagswesen).
Honegger, Heinrich, Rüschlilcon (Holzhandel).
Schmidt, Robert Afred, Dr., Zünch (Autohandel).
Sträuli, Aldo, KIoten (Sportarfcikel),
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1968/1969

OBERGERXCHT
DES KANTONS mRZCH

Ternehmlassung

?um Ent^uyf der Bxpertenkommisston vom Mai i960

^efcyeffend die

Revision des Oeriohfcsverfassungsgesetzes

2 8. Mär? 1989

*******************************

0. Das Handelseericht

l 72» Bestand

Neue Fassung i_ .

"D.-(.F? WA.tvlelRrerlcht })<AHh.1hfc aus n'-i.n'-1'"*"':^".

.zwei MifcgUedern des Obergeriehtes unä aus
Hände Isrjlchfcern* Die Zahl der erstem be-
stinwrTdas Obergerichfc, diejenige der Han-.
delsrichtei» der Kanfconsral;*1

Der Ausdruck "kaufmännische Richfeer" isfc irreführende

die Pachrichfcer des Handelsgeriohfces sind nicht nur

kaufmSrmische Fachleute, sondern zum grossen Teil,

Fachleute dey Technik* Das ist im ganzen Abschnifcfc

zu beachten.
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1971
^•yyg ^A.ntacBia dea ^tesIeruiifiEsx-aitea

•vom 18. Aiaaust 187X

*>''••'..•';...-•;.-". : :'• '. GS-ies^t.se ixltear dx^ K.e'v-isioa»

••''t'•'••''•':". -^ '". . , • «ies Vea-£alix'en.s &H Zi-vilsacli.er».

^•)-1.- .^';" • ' <Vo™ ......... .,... . . .)

;%.^?^..^A;^'-.1... ... ^ Ajrt. T ' ' •'

^'?;: • ••'—^!-r'^? L-_-' .— _- -'_ _---
J ,^. .,I3,as.T C3eset;-s : betreff end <3len SSi-viljpl-ozess <2;ivlljpr-ozessox<3t-
.intuagy'voxxi 13. Apx-il 18X3 -wix-d aufee^oben und dixrcl-t folgende
;Bl.e,stl33nmuuntSer».. ersetzt;: . • ••..:•..'••

Art. Il

Das Gerichtsvertassungsgesetz vom 29. Jan-uar 1811 wird
aufgehoben, und täurch .folgende Bestimm.ungen. ersetzt:

Geriet» tsverfassungsgesetz

(vorn . . . .. ............)

I. Abschnitt .

BESTAND UND ZUSTÄNDIGKEIT DER. GERICHTE

W e isu n g

I. Allgemeines

l. GTu.ndl.agen der Kevision

A. Die geltende zürcherische Zlvilprozessordnung gellt üi
ihren -vyesentlichen. Zügen auf die R.egen.eration.szeit zurücte. Im
«Organischen Gesetz über das Oerichtswesen im allgemelxxen
und die bürgerliche Ttechtspflege Im besonderen» vom 7. Brach-
monat 1831 finden sich schon die wichtigsten Grundzüge
nicht nur der Gerichtsorganisation, sondern. auch des heutigen
Verf a hrensr echtes vor-gezeichnet. Das «Gesetz über das Oe—
richtswesen. im allgemeinen» und <Ue Zivilprozessordnung vom
30. Weinmonat 1866 brachten beides auclz in eine Sussere T'orm,
welche weitgehend der geltenden OrdLnung entspricht. Eine
erste Totalrevislon, die aber am •wesentliclien Bestände niclit
rüttelte, erfolgte am 2. Dezember 1874. Damals -wurcäen das «Oe-
setz betreffend das Gerichtswesen im allgemeinen», -welclies
dem heutigen Gerichtsverfassungsgesetz entspricHt, die Zivil-
prozsessordnung; und die Strafprozessordnung in. ein. einlieit-
liclies «Oesetz betreffend die zürcherische Rechtspflege» zu-
samm.engefasst. Die letzte Totalrevision, welche Inhaltlich -wie-
der nur vereinzelte Änderungen brachte, bei der aber die drei
genannten Gesetze wieder verselbständigt wurden, fand Ixn
Zusamnfienliang mit der Einführung des schweizerischen. Zivil-
gesetzibuches anfangs des laufenden Jahrhunderte statt. Das
geltende Gericlitsverfassungsgesetz datiert vom 29. Jantiar 1911
unici die Zivilpx-ozessorclnung vom. 13. April 1913. Seither sind
Gerlchtsverfassungsgesetzs und Zivilprozessordnung n.ocli mehr-
-fach in Einzelheiten revidiert worden, so durch die Gesetze
vom 7. April 1935, 20. Februar 1038, 27. November 1938, 6. Juli
1841, 6. Dezember 1953, 4. Dezember 1955, -24. Mai 1958, 4. No-
vember 1960, 21. Januar 1962, 22. September 1983, 6. Dezember
1884, 2. Juli 1967 und 7. Februar 1971.
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1971
Gesetzesvorschlag Regierungsrat 1971

Handeiirichtar §54. Die Handelsrichter werden vom, Kantonsrai aus
einer von der Kommission für das Handelswesen gebüdeten
Liste gewählt, welche doppelt so viel Wahlvorschläge enthält,
als Stellen zu besetzen sind< , : . ,: :

^; Wählbar ist nur, wer in einer im Handelsregister eingetra-
genen Firma als Inhaber oder in leitender Stellung tätig Ist

i . oder wer'wahrend mindestens zehn Jahren eine solche Stel-
lung bekleidet hat. . ; :;!H ,,' /:'

Be»ei»uBg §55. Das Handelsgericht wird für die Behandlung der
etnzeüien Rechtesachen mit zwei Mitgliedern des Obergerichts
und mit drei Handelsrichtern besetzt. ; , • , , ,,, ,,

Die Handelsrichter werden nach Möglichkeit unter Be-
rücksichtigung ihrer Sachkunde bezeichnet. J , "

• * •• >

Weisung (Begründung dazu) 1971

§ 54 entspricht § N G.

§ 75 0 wird durch § 22 und 124 Ziff. 2 des Wahlffesetsses
ersetzt -^ § Ta 0 ist hjnfällig zufolge § 14 des Wahlffesetzes.
Dasg der JCantonsrat vor seinem Entscheid die jaötlgen ESr-
hebungen macht, ist selbstverstgndlich. —§ 77 0 wird durch
§ 2 ersetzt;. '.• ' . ~". ~ *'

§ 68 entepricht §§ 84 und 88 0 Die yorschrift aber die Be-
seteung wird auch hier derjenigen über die sachliche Zustän-
dSgkelfe yötangesteüt. Zur Grosse der'Beseteung »iehe oben
S« 188 ItiEl Ber Verzltßht auf die Kehrordnunff erlaubt eine
bessere Rücksicht auf die Sachkenntnis der Riehter. »i

Hinweis:

Der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers für ein
Fachgericht findet sich heute in §59 und §60 GVG - dies

bis zum Inkrafttreten des neuen GOG.
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1976-2009 / Gesetz und Praxis

211,1
Gerichtsverfassungsgesetz

(vom 13.Juni1976)!

•^ Das geltende Gesetz fGVG) ^-

L Das Handdsgericht

§ 59. 1 Die Handelsrichter werden vom Kantonsrat aus einer von
der Kommission für das Handelswesen gebildeten Liste gewählt,
weiche doppelt so viele Vorschläge enthält, als Stellen zu besetzen
sind.

2 Wählbar ist nur, wer in einer Firma als Inhaber oder in leitender
Stellung tätig ist oder während mindestens zehn Jahren eine solche
Stellung bekleidet hat.

§ 60. 1 Das Handelsgericht wird für die Behandlung der einzelnen
Rechtssachen mit zwei Mitgliedern des Obergerichts und mit drei
Handelsrichtem besetzt.

2 Die Handelsrichter werden nach Möglichkeit unter Berücksichti"
gung ihrer Sachkunde bezeichnet.

Die konkrete Anwendung gemäss aesetzeskonformer Praxis:

10, Novemtoer 200Si „, _ _ Reförentenaudlenz/Verälöichaverhandliuna

Anyve^o^,:, Oberrichter Dr. Alexander Brunner als Instruktionsrichter, Mandete"
richter XXXXXXXXXXXXX als Referent sowie juristische Sekretärin
xxxxxxxxxxxxx

Ersohienen: RA XXXXXXXXXXXXX, namens und mit Vollmacht des Klägers, in
Begleitung des Klägers persönlich

RA XXXXXXXXXXXXX, namens und mit Vollmacht der Beklagten,
in Begleitung von RA Dr. XXXXXXXXXXX, Prokurist KU2. und Herr
XXXXXXXXXXXXX, Substitut

(Beginn der Verhandlung: 14.30 Uhr.)

(RA Dr. XXXXXXXXXXXXX reicht seine Visiten"
karte als act 14 ins Recht.)

(Der IR fragt bei RA XXXXXXXXKX nach, ob er
vollumfänglich für die Beklagte zeichungsberech"
tjgt sei, was dieser bestätigt.)
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(Der (R stellt die Gerichtsdelegation vor und er-
klärt, das® vor dem eigentlichen Verfahren einige
Fragen zu klären seien.)

IR an RA XXXXXXXXXXXXX für den K16<3f)r:

Wöshafb haben Sie für d&n Kläger sfs HQtürliche Person
c/as Hanüelsgerioht und nicht das BezirkssgeriGht gewöhtt?

Wir hatten die Wahl zwischen dem Handels- und dem Aribeitsger<cht loh erachte
das Handelsgerlcht £»te «m meisten erfahren in der Erledigung von HaftpfHchtfät-
len. Zudem findet vor Handetsgerjcht in fast jedem Verfahren ein© Referentenau-
dienz statt, was wir begrüssen, da auf unserer Seite di© Vergleichsbereitschaft
nach wie vor vorhanden ist

(IR artöut^rt, ctass er cfiese Frage aufgrund der
teigssaktuffflen Presse steife und es in löfsstm 'Zeit
m<3ihrfsiGh vorgiaikommen sei, d&ss PrivatpGrso-
nen, nach wnom ihrer Meinung nicht entspre-
chendsn Urteil, das H-ande/sgiQ/ioHt aifs EMRK-
w/cfriges Gericht gerügt hätt^n^

Wollen S/e dennoch das Verfahren vor H^ndfffsg^n'oht
durchführen?

7

Ja, chas wollen wir. „. »ch wottte das Handelsgerichf aufgrund seiner Fachkunde.

Referentenaudienx
****i»rt'

(Der IR erfäut^rt d^n Parte/®/? kurz den Ablauf dfär
R^fGnsntenaucffenz sowie Sfnn und Zweck der
V^rglwchsverfisindlung; cfis Beurtei/ung dlf»r ^aah."
und RechtslagG sowie der l^roz'Qssohancon cfurcsty
cffe GQriohtstctelQgnaitlon sei (Qdiglfch en'n^ vorläuft-
ge, gfffstütsst wuf cfiB d^r^^ffigis Aht^nl^g^; <sifn<y
P'tVt^essQiiGdigun'g in 0in«am solch frühem Vvsrfsh-
rGHSSfeicffum könn» vortellhetft sein; er WGfat cti^
Pa/to/er» darauf hin, dassa die QQsprüöhe in c?er
VGrg/ö/ahsverhancfltfng off&n und ohne B<ähsa:ftung
geführt worcfen.) ...

Vergleichstverhandlung
•fr^^**«

(Nach einem Verhandlungsunterbruch legt die
Gertchtsdelegiation Ihre vorläufigen Einschätzung
der Sach- und Rechts(age sowie der Prossese-
Chancen dar.)

(Anfässtich der Vergietchsgespräche schliessen
die Parteien folgenden Vergleich:

(So verlesen und von beiden Parteien bestätigt)

(Schiuss der Verhandlung: 17.45 Uhr.)

Lf.
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2008

Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO)
vom 19. Dezember 2008 (zit: CH-ZPO)

CH-ZPO Art. 5 - Einzige kantonale Instanz

1 Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig
ist für:

a. Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitiokeiten
betreffend Nichtigkeit. Inhaberschaft, Lizenzieruna, Übertragung und Verletzung solcher
Rechte:

b, kartellrechtliche Streitiflkeiten;

c. Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma;

d. Streitigkeiten nach dem Bundesaesetz vom 19. Dezember 1986 über den unlauteren
Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt oder sofern der Bund
sein Klaaerecht ausübt;

e. Streitigkeiten nach dem Kerneneraiehaftpflichtaesetz vom 18. März 1983;

f. Klagen gegen den Bund;

g. die Einsetzung eines Sonderprüfers nach Artikel 6970 des Obligationenrechts (OR);

h. Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven
Kapitalanlaaen und nach dem Börsenaesetz^ vom 24, März 1995,

2 Diese Instanz ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der
Rechtshängigkeit einer Klage zuständig.

CH-ZPO Art. 6 - Handelsgericht

1 Die Kantone können ein Fachgericht bezeichnen, welches als einzige kantonale
Instanz für handelsrechtliche Streitigkeiten zuständig ist (Handelsgericht).

2 Eine Streitigkeit gilt als handelsrechtlich. wenn:

a. die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist;

b. gegen den Entscheid die Beschwerde in ZM
steht; und

c. die Parteien im schweizerischen Handelsreaister oder in einem veraleichbaren
ausländischen Register eingetragen sind.

3 Ist nur die beklagte Partei im schweizerischen Handelsreaister oder in einem
vergleichbaren ausländischen Register eingetragen, sind aber ä\e übriflen
Voraussetzungen erfüllt, so hat die klaaende Partei die Wahl zwischen dem
Handelsaericht und dem ordentlichen Gericht.

4 Die Kantone können das Handelsgericht ausserdem zuständig erklären für:

a. Streitigkeiten nach Artikel 5 Absatz 1;

b. Streitigkeiten aus dem Recht derHandelsaesellschaften und Genossen-schaften.

5 Das Handelsgericht ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt
der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig.
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2009-2010
Anpassung kantonales Recht an Bundesrecht

Vorlage 4611
Antrag des Regierungsrates vom 1. Juli 2009

B. Gesetz

über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation und des kantonalen
Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen Prozessgesetze des Bundes

(zitiert als: RR-GOG)

GOG § 34. Handelsrichter

1 Der Kantonsrat legt die Zahl der Handelsrichterinnen und -richter fest.

2 Die Kommission für das Handelswesen der zuständigen Direktion des
Regierungsrates unterbreitet der Kantonsratskommission gemäss Art. 75 Abs. 1
Satz 2 KV Wahlvorschläge.

3 Wählbar ist, wer in einem Unternehmen als Inhaberin oder Inhaber oder in
leitender Stellung tätig ist oder während mindestens zehn Jahren eine solche
Stellung bekleidet hat.

GOG § 37. Besetzung

1 Die Kammern des Obergerichts entscheiden in Dreierbesetzung, soweit nicht
dieses oder ein anderes Gesetz die Besetzung mit fünf Richterinnen oder
Richtern vorschreibt.

2 Das Handelsgericht wird, unter Vorbehalt von § 43, für die Behandlung der
einzelnen Rechtsstreitigkeiten mit zwei Mitgliedern des Obergerichts und mit drei
Handelsrichterinnen oder -richtern besetzt, die unter Berücksichtigung ihrer
Sachkunde bezeichnet werden.

GOG § 42. Handelsgericht

Das Handelsgericht entscheidet als einzige Instanz Streitigkeiten gemäss
a. Art. 5 Abs. 1 lit. a-e und h ZPO.

b. Art. 6 Abs. 2. 3 und 4 lit. b ZPO. deren Streitwert mindestens Fr. 30 000
beträgt.
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GOG § 43. Einzelgericht des Handelsgerichts

Die Präsidentin oder der Präsident des Handelsgerichts oder ein von dieser oder
diesem bezeichnetes Mitglied des Handelsgerichts entscheidet als einzige Instanz
und Einzelgericht

a. Streitigkeiten gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. g ZPO,
b. über Anordnungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 5 ZPO,
c. Streitigkeiten gemäss Art. 250 lit.c ZPO, deren Streitwert mindestens Fr. 30'OOQ
beträgt,
d. über den Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO) im
Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts.

Regierungsrätliche Begründung zur Handelsgerichtsbarkeit

B. Zivilprozessrecht

14 Einzige kantonale Instanz

Die ZPO legt für gewisse Sachbereiche (vgi. Art. 5 ZPO) zwingend fest, dass eine einzige
kantonale Instanz entscheidet. Dafür ist eine obere kantonale Instanz einzusetzen (Art. 75 Abs. 2
BGG). Die ZPO ermöglicht es den Kantonen zudem, ein spezialisiertes Gericht für
handelsrechtliche Streitigkeiten einzurichten, das ebenfalls als einzige kantonale Instanz
entscheidet (Art. 6 Abs. 1 ZPO). Art. 75 Abs. 2 BGG legt dabei fest, dass Handelsgerichte als
obere Gerichte auszugestalten sind. Das im Kanton Zürich bestehende spezialisierte und
bewährte Handelsgericht wird im Gesetzesentwurf beibehalten (§§ 42 f. GOG). Die von der
Bundesgesetzgebung zwingend vorgegebene Ausgestaltung des Handelsgerichts widerspricht
dabei Art. 76 Abs. 1 der Kantonsverfassung, der zwei kantonale Instanzen vorschreibt. Aufgrund
der derogatorischen Kraft des Bundesrechts ist die KV anzupassen.

Die Zusammensetzung des Handelsgerichts soll wie bisher geregelt werden (§§ 57 ff. GVG).
Dieses wird sich wie bis anhin aus Mitgliedern des Obergerichts und vom Kantonsrat auf Antrag
der Kommission für das Handelswesen gewählten Handelsrichterinnen und -richtern
(Fachrichterinnen und -richtern) zusammensetzen (§§ 34 und 37 Abs. 2 GOG). Da die
Zuständigkeitsbestimmungen neu weitgehend in der ZPO enthalten sind, lassen sich die
organisatorischen Vorschriften in den Abschnitt über das Obergericht einfügen. Materiell wird
dadurch jedoch nichts am bestehenden Zustand geändert.

Dem Handelsgericht soll die Behandlung des überwiegenden Teils der in Art. 5 ZPO aufgelisteten
Sachbereiche übertragen werden (Art. 5 Abs. 1 lit. a-e und h ZPO, § 42 lit. a GOG). Auch für
Streitigkeiten gemäss Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 lit. b soll das Handelsgericht zuständig sein, dies
jedoch - in Übereinstimmung mit der Zuständigkeit des Handelsgerichts gemäss Art. 6 Abs. 2
ZPO - erst ab einem Streitwert von mindestens Fr. SO'OOO (§ 42 lit. b GOG). Für Streitigkeiten im
summarischen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts soll das Einzelgericht des
Handelsgerichts zuständig sein (§ 43 lit. c und d GOG). Dieses soll auch die Streitigkeiten gemäss
Art. 5 Abs. 1 lit. g ZPO behandeln, da diese gemäss Art. 250 lit. c Ziff. 8 ZPO im summarischen
Verfahren zu behandeln sind (§ 43 lit. a GOG). Die übrigen Streitigkeiten gemäss Art. 5 ZPO sind
dem Obergericht als einziger Instanz in Zivilsachen zu übertragen (§ 41 GOG).
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Gesetzesvorschlag

Die Mitglieder des Zürcher Kantonsrates befassen sich
bereits eingehend mit der Anpassung der Gerichtsorganisation

an Bundesrecht. Mit der vorliegenden

Empfehlung

wird daher ausdrücklich keine Einzelinitiative
i.S.v. Art. 23 lit. b i.V.m. Art. 24 lit. c KV eingereicht.

GOG § 34. Handelsrichter

1 Der Kantonsrat legt die Zahl der Handelsrichterinnen und -richter fest.

2 Die Kommission für das Handelswesen der zuständigen Direktion des
Regierungsrates unterbreitet der Kantonsratskommission gemäss Art. 75 Abs. 1
Satz 2 KV Wahlvorschläge.

3 Wählbar ist, wer in einem Unternehmen als Inhaberin oder Inhaber oder in
leitender Stellung tätig ist oder während mindestens zehn Jahren eine solche
Stellung bekleidet hat.

GOG § 37. Besetzung

1 Die Kammern des Obergerichts entscheiden in Dreierbesetzung, soweit nicht
dieses oder ein anderes Gesetz die Besetzung mit fünf Richterinnen oder
Richtern vorschreibt.

2 Das Handelsgericht wird, unter Vorbehalt von § 43, für die Behandlung der
einzelnen Rechtsstreitigkeiten mit zwei Mitgliedern des Obergerichts und mit drei
Handelsrichterinnen oder -richtern besetzt, die unter Berücksichtigung ihrer
Sachkunde bezeichnet werden.

3 (Vorschlag Brunner: Neuer Absatz 3:) Die Besetzung des Handelsgerichts
wird den Parteien nach Abschluss des ersten Schriftenwechsels (Artikel
221-222 ZPO-CH) mit Präsidialentscheid eröffnet, nach dessen Mitteilung
innert 10 Tagen die Ablehnung von bezeichneten Handelsrichterinnen oder
-richtern ohne Grundangabe erklärt werden kann. Nach Ablauf dieser
gesetzlichen Frist gelten die Bestimmungen der Schweizerischen
Zivilprozessordnung über den Ausstand (Artikel 46-51 ZPO-CH).
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Begründung der Empfehlung
(14./15. November 2009 mit Ergänzungen 17. November 2009)

Zu GOG § 34. Handelsrichter

Es kann auf die Pl Schulthess (SP) / Sauter (FDP) / Steiner (CVP) verwiesen
werden, die zu begrüssen ist. Es ist zu bedenken, dass der Bund bereits eine
Gerichtskommission kennt (Art. 40a ParlG; SR 171.10). Art. 75 Abs. 1, zweiter
Satz, KV-ZH würde ein analoges Gremium erlauben. Sodann ist dem Parlament
die Antwort des Regiemngsrates vom 29. April 2009 (KR-Nr. 51/2009) bekannt.
Schon 1971 (-^ Gesetz 1976 -> GVG von heute) war die Begründung klar: Eine
Kommission macht Vorschläge und das Parlament wählt.

Zitat 1971:

Daas der Kantonsrat vor seinem Entscheid die ßöttgen ESr-
hebungen macht» ist; selbstverstlindUch. — § W G wird durch
§ 2 ersetzt

Zu bedenken ist sodann, dass noch im Jahre 1874 (vgl. Dokumentation) drei
Kandidierende vor den Kantonsrat treten mussten, was erst später auf zwei
Vorschläge reduziert worden ist. Das Zürcher Handelsgericht benötigt
leistungsfähige Fachrichter und Fachrichterinnen, die den Wettbewerb nicht zu
scheuen brauchen.

Eine faire Auswahl in einem Fachgremium des Parlamentes ist für alle
Richterinnen und Richter der heutigen Regelung der IFK vorzuziehen. Dadurch
werden Seilschaften beschränkt. Der Unterschied ist klar. Beim System IFK
(Interfraktionelle Konferenz) nominiert zuerst eine Partei und erst nachher erfolgt
die Begutachtung durch die IFK. Beim System einer Gerichtskommission des
Parlaments begutachtet und nominiert zuerst diese und übergibt eine „short-list"
erst hernach an die Parteien. Wie auf Bundesebene hat auch der Zürcher
Kantonsrat genügend Experten in seinen Reihen, weshalb das System von Art.
40a ParlG auch für Zürich wünschbar wäre. Es ist darauf hinzuweisen, dass Art.
40a ParlG auf Bundesebene nichts anderes als die Europäische Charta über das
Richterstatut vom 8. bis 10. Juli 1998 (Konkretisierung von Art. 6 EMRK) erfüllt.
Daran sind auch die Kantone gebunden.

Bei der Wahl von Fachrichterinnen und Fachrichtern für die Besetzung des
bundesrechtlich verankerten Fachgerichtes (Art. 6 ZPO-CH) steht indessen nicht
die weltanschauliche Repräsentation in der Demokratie im Vordergrund, sondern
Fachkunde und Expertenwissen der Handelsrichter und Handelsrichterinnen in
der dritten Staatsgewalt. Da auch die Fachrichter schliesslich vom Kantonsrat
gewählt werden, hat wiederum er es in der Hand, die vorbereitende Kommission
zu gestalten und zu bestimmen.
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Fazit: Es ist demnach nur die Frage der demokratischen Repräsentanz der
vorbereitenden Kommission für die Wahl der Fachrichterinnen und
Fachrichter sachgerecht zu gestalten.

Umsetzung im Zivilprozessrecht

Zu GOG § 37. Besetzung
Neuer Absatz 3

Auch für den Vorschlag GOG 37 Abs. 2 gilt nach wie vor die Begründung aus
dem Jahre 1971:

Zitat 1971

S. 198 Hi ^, I)er Vei^{<^t auf die^^^^^H eine
bessere Bücksicht auf die Sachkenatnis derBidhter. ^

Erst nach dem Schriftenwechsel lassen sich für den Prozess alle relevanten
Fachfragen feststellen und für jedes Spezialproblem die Fachrichter bezeichnen.
Auch nach der neuen Schweizer ZPO muss sodann die Ablehnung begründet
werden. Ausstand und Ablehnung im Sinne von Art. 46-51 ZPO-CH sind
Bundesrecht.

Kantonales Recht ist dagegen nach wie vor die Besetzung der Gerichte. Dabei
ist auch die Unabhängigkeit und Objektivität der Fachgerichte zu garantieren.
Dies ist durch kantonales Gerichtsverfassungsrecht einerseits und durch die
Bundes-ZPO anderseits möglich.

Gegenüber Fachrichterinnen und Fachrichtern soll - gemäss früherer Tradition -
wieder eine rasche Ablehnung ohne Grundangabe möglich werden. Damit
erfüllt das kantonale Recht der Gerichtsverfassung die Konventionsgarantien und
ist konform mit Art. 6 EMRK.

Nach Ablauf der zehn Tage gilt ausschliesslich Bundesrecht. Um den
Spruchkörper nicht ins Leere laufen zu lassen und zu vermeiden, dass das
Gericht destabilisiert wird, gelten nach Ablauf der kantonalen gesetzlichen Frist
von 10 Tagen die ordentlichen Rechtsbehelfe über Ausstand und Ablehnung nach
der Schweizer ZPO. Auch damit ist Art. 6 EMRK genüge getan.


